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Sehr geehrte Frau Präsidentin, 
 
 
die Abgeordneten zum Nationalrat Riemer, Kolleginnen und Kollegen haben am 

8. Juni 2015 unter der Nr. 5318/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Verwahrlosung von Mozart-Grab“ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu den Fragen 1 bis 3: 

 Hat das Kulturministerium in den letzten Jahren die Pflege des Mozart Grabes un-
terstützt? 

 Wenn ja, in welcher Weise? 
 Wenn nein, warum nicht? 
 

Da der St. Marxer Friedhof unter Denkmalschutz steht, unterstützt das Bundesdenk-

malamt die Stadt Wien als Eigentümerin des Friedhofs regelmäßig bei der fachge-

rechten Durchführung von Instandhaltungs- und Restaurationsarbeiten an den bau-

lichen Anlagen und Grabsteinen. 

 

Die letzte umfangreiche Restaurierung erfolgte im Sommer 2005 in Vorbereitung des 

250jährigen Geburtsjubiläums Mozarts im Jahr 2006. Im Jahr 2012 erfolgte im Zuge 

der regelmäßig durchzuführenden statisch strukturellen Überprüfung sämtlicher 

Grabsteine am St. Marxer Friedhof auch eine Überprüfung des Mozart-Grabes. 
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Aus denkmalpflegerischer Sicht befinden sich die Bestandteile des Mozartdenkmals 

(Säule auf Postament mit Inschriftentafel, Engel mit Flügel und einer nach unten ge-

haltenen Fackel) in einem ausgezeichneten Zustand, die gärtnerische Gestaltung 

fällt jedoch nicht in die Zuständigkeit des Bundesdenkmalamtes. 

 

Zu den Fragen 4 bis 6: 

 Wird das Kulturministerium in Zukunft – auf Grund der Verwahrlosung – die Pfle-
ge unterstützen? 

 Wenn ja, in welcher Weise? 
 Wenn nein, warum nicht? 
 

Das Bundesdenkmalamt wird wie bisher in denkmalpflegerischer Hinsicht die Stadt 

Wien unterstützen. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 

Dr. OSTERMAYER 
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